
sche Ansaätze +thischen Denkens und ihre troffenen liegt. Anders wAare  ‚ C>S, wenn die
Folgen Für die theologische Ethik”“ unter Auferlegung des Rechtsverzichtes auf die Ehe
Bezugnahme auf moderne ethische und einen Umstand anknüpfte, der untrennbar
moraltheologische Strömungen ihrem Land, mit der Person des Betroffenen verbunden
wWOo schon seit langem sowochl auf kath. wıe ist, Z die Zugehörigkeit einer bestimm-
atıf marxistischer Seite eın Interesse ten Rasse, das Behaftetsein mMit jiner unheil-

ethischen Problemen errtS!  t, das zahl- baren Krankheit. In diesem Falle ist  ® die Ver-
reichen Publikationen seinen Niederschlag weigerung des Rechts auf Eheschließung

Es LGt  A begrüßenswert, laß dem WEest- identisch mıt der Mißachtung eines Men-
europäischen Leser eın Zugang zu diesen schenrechtes, nich:  n aber in dem vorhergehen-
beachtlichen gelstigen Aktivitäten eröffnet den Falle Wer da keinen Unterschied sieht,
ird. Schüller einem  ‚ +ikel müßte en behaupten, laß die Kirche
„Neuere Beiträge Thema ‚Begründung naturrechtswidrig handelt, WE  mu G1E  .a, von den
oittlicher Normen‘ “ cseine ütische Sichtung Ordensleuten das Gelübde der Armut for-
der Tragfähigkeit der SUOB. deontologischen dert, denn das echt auf Privateigentum
Moralbegründung tort. Wenn atuch (vgl. Mater er Magistra 108 ist icht
nich:  en allem zuzustimmen B, liest geringerem > in der Nahthur des Menschen
D dennoch seine scharfsinnigen usfüh- begründet als das echt a11f Ehe und Familie.
SCn mıiıt großem Nteresse. Ob die Über- Mag alco auch die Zölibatsverpflichtung u5s
nahme der angelsächsischen Ethikern Be- mancherlei Gründen problematisch Sein, Na-
prägten Bezeichnung „teleologische” Normen turrechtswidrig ist C1@e edenfalls nicht.

die den olgen des Handelns her- Graz Richard Bruch
geleiteten atsam ist, dahingestellt blei-
ben, da die jahrhunder kath Tradition BERNHAÄARD, renzen der autfo-
unter „teleologisch” her etwas versteht, das LOTTN Moral Kösel, fiinchen 1974
-  AIl jJetz! als „deontologisch” charakterisiert. PaperbackDen Abschluß die ung von
cand. 1ur. Wilz: „ Zur Zölibatsp: des St. unterscheidet WwWel Bedeutungen Von auto-
Weltklerikers 1M kath Kirchenrecht”, der NOMMeTr Moral nmal cdie Moral des entt-
ber die neuerTe Literatur diesem ıumstrit- chen Selbstbestimmung reif gewordenen

Menschen und anderen die theore:enen Thema berichtet und chließlich og
den Entwurf P1INes odells eine 3 Vermittlung einer oral ohne „Iranszen-
Zölibatsgesetzgebung vorlegt, die mıt einigen denz”; deutet 21ıch den inneren 11sam-
odifikationen auf der für unier: Kir- menhang beider Bedeutungen
chen geltenden, also auch verheiratete Prie- Nach ınem kurzen Rückblick
cter vorsehenden Regelung basiert. Von SOI ZUT Sung der Et]  hi} dem eligiösen
stigen kritische Einwände provozierenden Kontext und dem ‚pru: des en

Willens werden A Vertreter autonomer MoralAußerungen abgesehen, halte VOr allem
die Behauptung des Autors ' verfe!l kurz referiert: SZCZeSNYS Begründung
bisher Vom positiven Kirchenrecht den Majo- einer Moral ohne Ideologie iın ınem
rısten auferlegte Zölibatsverpflichtung el deal (ein Begriff, unter dem Freud gerade die
naturrechtswidrig, da Recht aııf Fhe- Heteronomie menschlicher Moral L5 efen-
schließung ein unveräußerliches Menschen- psychologischer Dynamik darstellte), das Ele-
recht sel, W1ie Ja auch S Paul betont mente eines Naturrechts 5 Verhaltensfor-
werde Op. PTOg. Nn. s  hne das unab- schung und 1Nes  ‚W Existentialismus 51 Ve

dingbare Recht auf Ehe und Zeugung gibt sammelt; Schulz, der die Mıtte einer
keine Würde des Mensche:  mn  er  j wiederholt In autonomen Ethik IM prometheischen ea
Octoges. aV Il. 18) Nun ist sicher ahr, Celbsteinsatzes aus Freiheit sieht; Ha-
daß die naturgegebenen Menschenrechte, bermas, der Chance einer EF  e ın Nor-
<  „wie Q1ie allgemein gültig und unverletzlich ien sieht, denen sich veraligemeinerungs-
s  SIN  dn‚ auch in keiner Weise veräußert Wer- fähige Interessen, die rational eingesehen
den können  44 (Pacem in terris Il. 9) Das werden können, niederschlagen. Dann wen-
bedeutet aber nicht, auf die Ausübung det sich der Autor den Theologen einer auto-
dieser Rechte (den us 1U7is) -  en auch 1e11 Moral für die sich der konkrete
verzichtet werden könnte. Andernfalls wiüirde Inhalt der christlichen Gittlichkeit Z H{  anze
ja Ffür Je'  2  den Menschen die bestehen, rational einsichtiges Humanum dar-

heiraten und Kinder ZCUSECEN, tellt, wobei das spezifisch Christliche ın der
wohl sSschwer'll:| Verirefen werden Kann. Der Intentionalität oder Motivation des csittlichen
Verzicht auf das natürliche echt der Ehe- Lebens ZUMM Tragen kommt:;: wird ihnen
schließung kann 115 entsprechend wichtigen bescheinigt, ole mit dem profanen
Gründen auch als Bedingung für die Errei- zeitlichen, eben mıt dem konkreten Menschen
chung eines bestimmten Zieles von der für von heute und seinem Selbstverständnis ODe-
dieses zuständigen Instanz auferlegt werden, meren. Für seine mutmadßliche Absicht, auch
wenn die Entscheidung für dieses jel einzZIg spezifisch christliche Gebotsinhalte anzırfüh-
und allein im freien Willensbereich des Be- FeIl, bringt Gt. allerdings ır eın Beispiel

sehe Ansätze ethischen Denkens und ihre 
Folgen für die theologische Ethik" unter 
Bezugnahme auf moderne ethische und 
moraltheologische Strömungen in ihrem Land, 
wo schon seit langem sowohl auf kath. wie 
auf marxistischer Seite ein reges Interesse 
an ethi-schen Problemen herrscht, das in zahl­
reichen Publikationen seinen Niederschlag 
findet. Es ist begrüßenswert, daß dem west­
europäischen Leser ein Zugang zu diesen 
beachtlichen geistigen Aktivitäten eröffnet 
wird. B. Schüller setzt in seinem Artikel 
„Neuere Beiträge zum Thema ,Begründung 
sittlich.er Normen' " seine kritische Sichtung 
der Tragfähigkeit der sog. deontologischen 
Moralbegründung fort. Wenn man ihm auch 
nicht in allem zuzustimmen vermag, liest 
man dennoch seine scharfsinnigen Ausfüh­
rungen mit großem Interesse. Ob die Ober­
nahme der von angelsächsischen Ethikern ge­
prägten Bezeichnung „teleologische" Normen 
für die aus den Folgen des Handelns her­
geleiteten ratsam ist, mag dahingestellt blei­
ben, da die jahrhundertealte kath. Tradition 
unter „teleologisch" eher etwas versteht, das 
man jetzt als „deontologisch" charakterisiert. 
Den Abschluß bildet dde Abhandlung von 
cand. iur. H. U. Wili „Zur Zölibatispflicht des 
Weltkleriker5 im kath. Kirchenrecht", der 
über die neuere Literatur zu diesem umstrit­
tenen Thema berichtet und schließlich sogar 
den Entwurf eines Modells für eine neue 
Zölibatsgesetzgebung vorlegt, die mit einigen 
Modifikationen auf der für die unierten Kir­
chen geltenden, also auch verheiratete Prie­
ster vorsehenden Regelung basiert. Von son­
stigen kritrische Einwände provozierenden 
Äußerungen abgesehen, halte ich vor allem 
die Behauptung des Autors für verfehlt: die 
bisher vom positiven Kirchenrecht den Majo­
risten auferlegte Zölibatsverpßichtung sei 
naturrechtswidrig, da das Recht auf Ehe­
sch:liießung ein unveräußerliches Menschen­
recht sei, wie ja auch von Paul VI. betont 
werde (Pop. prog. n. 37: ,,Ohne das unab­
dingbare Recht auf Ehe und Zeugung gibt es 
keine Würde des Menschen", wiederholt in 
Octoges. adv. n. 18). Nun ist sicher wahr, 
daß die naturgegebenen Menschenrechte, so 
„wie sie allgemein gültig und unverletzlich 
sind", auch „in keiner Weise veräußert wer­
den können" (Pacem in terris n. 9). Das 
bedeutet aber nicht, daß auf die Ausübung 
dieser Rechte (den u.sus iuris) rucht auch 
verzichtet werden könnte. Andernfalls würde 
ja für jeden Menschen die Pßicht bestehen, 
zu heiraten und I<iinder zu zeugen, was 
wohl schwerlich vertreten werden kann. Der 
Verzicht auf das natürliche Recht der Ehe­
schließung kann aus entsprechend wichtigen 
Gründen auch als Bedingung für die Errei­
chung eines bestimmten Zieles von der für 
dieses zuständigen Instanz auferlegt werden, 
wenn die Entscheidung für dieses Ziel einzig 
und allein im freien Willensbereich des Be-
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troffenen liegt. Anders wäre es, wenn die 
Auferlegung des Rechtsverzichtes auf die Ehe 
an einen Umstand anknüpfte, der untrennbar 
mit der Person des Betroffenen verbunden 
ist, z. B. die Zugehörigkeit zu einer bestimm­
ten Rasise, das Behaf tetsein mit einer unheil­
baren Krankheit. In diesem Falle ist die Ver­
weigerung des Rechts auf Eheschließung 
idenHsch mit der Mißachtung eines Men­
schenrechtes, nicht aber in dem vorhergehen­
den Falle. Wer da keinen Unte11Schied sieht, 
müßte ebenfalls behaupten, daß die Kirche 
natur,rechtswidllig handelt, wenn sie von den 
Ordensleuten das Gelübde der Armut for­
dert, denn das Recht auf Privateigentum 
(vgl. Mater et Magi'Stra n. 108 f) ist nicht in 
geringerem Maße in der Natur des Menschen 
begründet als das Recht auf Ehe und Familie. 
Mag also auch die Zölibatsverpßichtung aus 
mancherlei Gründen problematisch sein, na­
turrechtswidl'ig ist sie jedenfalls nicht. 
Graz Richard Bruch 

STOECKLE BERNHARD, Grenzen der auto­
nomen Moral. (143.) Kösel, München 1974. 
Paperback DM 16.-. 

St. unterscheidet zwei Bedeutungen von auto­
nomer Moral: einmal die Moral des zur sritt­
lichen Selbstbestimmung reif gewordenen 
Menschen und zum anderen die theoretische 
Vermittlung einer Moral ohne „Tran-szen­
denz"; er deutet auch den inneren Zusam­
menhang beider Bedeutungen an. 
Nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick 
zur Ablösung der Ethik aus dem religiösen 
Kontext und dem Anspruch des göttlichen 
Willens werden 3 Vertreter autonomer Moral 
kurz referiert: G. Szczesnys Begründung 
einer Moral ohne Ideologie in einem Ich­
ideal {ein Begriff, unter dem Freud gerade die 
Heteronomie menschlicher Moral aus tiefen­
psychologischer Dynamik darstellte), das Ele­
mente eines Naturrechts aus Verhaltensfor­
schung und eines ExistentiaLismus in sich ver­
sammelt; W. Schulz, der die Mitte einer 
autonomen Ethik im prometheischen Ideal 
eines Selhsteinsatzes aus Freiheit sieht; J. Ha­
bermas, der die Chance einer Ethik in Nor­
men sieht, in denen sich verallgemeinerungs­
fähige Interessen, die rational eingesehen 
wei,den können, niederschlagen. Dann wen..: 
det sich der Autor den Theologen einer auto­
nomen Moral zu, für die sich der konkrete 
Inhalt der christlichen Sittlichkeit zur Gänze 
als ein rational einsichtiges Humanum dar­
stellt, wobei das spezifisch Christliiche in der 
Intentionalität oder Motivation des sittlichen 
Lebens zum Tragen kommt; es wird ihnen 
bescheinigt, daß sie mit dem profanen neu­
zeitlichen, eben m~t dem konkreten Menschen 
von heute und seinem Selbstverständnis ope-
11ieren. Für seine mutmaßliche Absicht, auch 
spezifisch ch11istliche Gebotsinhalte anzufüh­
ren, bringt St. allerdings nur ein Beispiel 
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(und auch UT nebenbei), nämlich das weder braucht noch t, Sehr
des Verzichts auf das Notwehrrecht der eutlich und aufschlußreich belegt wird 1ne
Bergpredigt Mit 5,39 ff (37) Ganz eindeutig geschichtliche Li nachgezeichnet, die

die Sache ber auch nicht sein vgl dieser Situation ge hat Gab C bis
dazu offmann/Eid, esus VO:  $ Nazareth und S Tridentinum die glaubende Vernunft,
eine ohristhche Moral 157 ff, WOo versucht re: der Kenaissance und der Reforma-

tion nach und nach und Deismus offenwird, dieses Wort der Bergpredigt human
einsichtig zu machen) ‚gesam wird den Bruchlinien zwischen dem uben, der csich
Entwürten ıiner  &‘ autonomen Moral die ängs: verteidigt, und der emanzipatori-
Praxis das teresse Begründung eines schen Vernunft auf. Bei Lessing und
Neoeudzaimonismus IU ben alg deutschen Idealismus NnO! versucht,
höchster sittlicher Wert) vermubtert. die Finheit der Wahrheit, die sich Glaube
Das und 3, Kap. zeigen das Kingen u und Vernunft auseinanderlegt und SC gerade
die Begründung einer autonomen Moral mit die Eigenständigkeit des enschen S@£1-
seinen Aporien und Verdrängungen von 116er Gottesbeziehung begründet, Sprache
Grenzsituationen. absı  ließenden Zu nngen. Nichts estoweniger ın
geht der Autor auf die Bedeutung der Wie- der Reaktion sCH die Aufklärung Ende
derentdeckun; der Transzendenz für das des das nistentum von eologie
OQhristliche Ethos ein. und Lehramt als eine autoritatiıv gesicherte

Offenbarungsreligion Fürwahrhalteglauben)sch‘  eint,  s auch St. keine inhaltlich kon-
krete mmstlıche Norm aufzeigen kann, von oben Unvernunft von unten
prinzipiell B-  n auch ıner S Christentum ängstlich gesichert. Die Rückbesinnung auf
abstrahierenden humanen einsichtig die Schrift zeigt, wie gerade Jesu Botschaft
machen Ware.  + der Begründung und Moti- und Existenz „Offenbarung“ geworden
vation ittlichen Lebens wird das genuin durch ihre 'e:ende (emanzipatorische)
Christliche wıe bei den eologen Qualität. Damit wird Jesu weltlicher ede
ner autonomen Moral auch Deutlich wird S ott eichnisse der verbindende

als der den Menschen ceiner Gebro- Grund Abgrund der Freiheit sichtbar,
enheit befreiende Erlöser sichtbar, der wıie die tiefste Solidarität WIS:!  chen neuzeit-

moralischer Superstar Überforde- licher Emanzipationsbewegung und cOhristli-
T'\Tä ersi wieder unterdrückt und chem aul rmöglächt nahelegt.
Freude B-  . aufkommen Jäf „Jesus ist mMO-
415 AAUT der verkraften

Im Kapitel resümiert der Autor cdie
Zwänge der gegenwartigen Gesellschaft und

nicht der Tugendhafte, sondern der des eligionsbetriebes unter PerspektiveHeilige” kommt die Grenze nicht des griechischen Sisyphosmythos an-
DUr der autonomen, sondern jeglicher Moral des Todes, Wiederholungszwang, Ver-

etwas Vorletztes in Sicht. ecH Gerade diese kritische £311-
ıen (Günter Virt 5 bringt Jesu Existenz den AÄAnti-

Glaube. sisyphos Leuchten. Bringt e G1€e auchEICHER PETER, ol  IS! der Gesellschaft Z1 Tragen? der damitSchritte auf lem Weg der Freiheit. gestellten rage nach dem Wie des gesell-(Patmos-Paperba: Düsseldorf 1975, Kart. schaftspolitischen Engagements des ChristenDM von den enden
In relativ eigenständigen Abhandlungen Konstellationen QUuUS, denen der Glaube

sich pO etablierte oder Gegenschlag(das Kap. ergänzt das 1. ‚pärituell und
Politikcchließt lie ammer. gibt Autor ein:!
bekenntnis wurde. Ebenso verderblich wirkte

ZUum quasi-reli Glaubens-
Wegweisung zi  Ir Versöhnung von Glauben-
den Nicht-Glaubenden. Der äubige hat sich der Rückzug der äubigen VO:  > der
6f|  Q- auf die Gründe seiner Freiheit zu besin- politischen Verantwortung US Als usweg

und ese in die schaftlichen Pro- dem Dilemma kommt weder eine
ZesSse eiNzZu ringen. Die prägnante Formel „chrüstliche tei““ 14l Frage noch eıne

Weg S „Solidarischer Glaube“”;: „christliche Revolution“”. „Jesus verkündet
dabei entgeht nicht d PS nicht das Evangelium der Revolution, 50171-
Begriffes Solidarität einerseits „Einverstan- dern eın revolutionäres Evangelium, die be-
densein mit dem eren und n ererseits freiende Botschaft Vo ottes ereinbrechen-
Sammlung einer Gruppe Durchsetzung der Wirklichkeit” (90), lautet Seine These
ihrer eressen pn he „Jesus relativiert politisches als
Unter dem Titel „Abgrund der Freiheit” W:  rd et{was Vorletztes” 92) „Das Leben L5 Got-
zunächst das ©iemma des weitgehend [1=- tes Ankunft für anderen kann olitisch
ruchtbaren Nebeneinander eines Glaubens- nicht verwirklicht werden; Kampf um die
bewußtseins, das sich aller Pluralität Bedingungen der Freiheit ZU cölchem Dasein
einzelnen als Offenbarungsglaube versteht, ist  - der Christ jedoch solidarisch mıit dem
einerseits, und des öffentliche Bewußtseins nicht-glaubenden Politiker“ (96} Man wird
andererseits, dem der Mensch selbständig recht geben, chnistlicher Glaube sich

nicht unmittelbar eın 5System allgemeinsich und seine Welt gestaltet un darin ott

(und das auch nur nebenbei), nämlich das 
des Verzichts auf das Notwehrrecht in der 
Bergpredigt Mt 5, 39 ff (37). Ganz eindeutig 
dürfte die Sache aber auch nicht sein (vgl. 
dazu Hoffmann/Eid, Jesus von Nazareth und 
eine christliche Moral 157 ff, wo versucht 
wird, dieses Wort der Bergpredigt human 
einsichtig zu machen). Insgesamt wird in den 
Entwürfen zu einer autonomen Moral für die 
Praxis das Interesse zur Begründung eines 
Neoeudaiimonismus (glückliches Leben als 
höchster sittlicher Wert) vermutet. 
Das 2. und 3. Kap. zeigen das Ringen um 
die Begründung einer autonomen Moral mit 
seinen Apor.ien und Verdrängungen von 
Grenzsituationen. Im abschließenden 4. Teil 
geht der Autor auf die Bedeutung der W~e­
derentdeckung der Trans~denz für das 
christliche Ethos ein. 
Es stheint, daß auth St. keine inhaltlith kon­
krete thcistlithe Norm aufzeigen kann, die 
prinzipiell nitht auth einer vom Christentum 
abstrahierenden humanen Ethik einsithilig zu 
mathen wäre. In der Begründung und Moti­
vation sittlithen Lebens wird das genuin 
Chri9t1iche sithtbar wie bei den Theologen 
einer autonomen Moral auth. Deutlich wird 
Jesus als der den Menschen in seiner Gebro­
chenheit befreiende Erlöser sichtbar, der wie 
ein moransther Superstar durch Oberforde­
rung erst retht wieder unterdriickt und 
Freude nitht aufkommen läßt. ,,Jesus ist mo­
ralisth nur als der Christus zu verkraften: 
nicht als der Tugendhafte, sondern als der 
Heilige" (143). So kommt die Grenze nicht 
nur der autonomen, sondern jeglither Moral 
als etwas Vorletztes in Sitht. 
Wien Günter Virt 

EICHER PETER, Solidarischer Glaube. 
Schritte auf dem Weg der Freiheit. (156.) 
(Patmos-Paperback) Düsseldorf 1975. Kart. 
DM16.-. 

In 4 relativ eigenständigen Abhandlungen 
(das 5. Kap. ergänzt das 1. spirituell und 
schließt die Klammer) gibt der Autor eine 
Wegweisung zur Versöhnung von Glauben­
den und Nicht-Glaubenden. Der Gläubige hat 
sith auf die Gründe seiner Freiheit zu besin­
nen und diese in die gesellsthaftlichen Pro­
zesse einzubringen. Die prägnante Formel 
für diesen Weg heißt „Solidaristher Glaube"; 
dabei entgeht E. nicht dde Ambivalenz des 
Begriffes Solidarität: einerseits „Einverstan­
densein mit dem anderen" und andererseits 
Sammlung einer Gruppe zur Durchsetzung 
ihrer Interessen gegen die anderen. 
Unter dem Titel „Abgrund der Freiheit" wird 
zunäthst das Dilemma des weitgehend un­
fruchtbaren Nebeneinander eines Glaubens­
bewußtseins, das sich bei aller Pluralität im 
einzelnen als Offenbarungsglaube versteht, 
einerseits, und des öffentlichen Bewußtseins 
andererseits, in dem der Mensch selbständig 
sich und seine Welt gestaltet und darin Gott 
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weder braucht noch erfährt, behandelt. Sehr 
deutlith und aufsthlußreith belegt wird eine 
gesthichtliche Linie nathgezeithnet, die zu 
dieser Situation geführt hat. Gab es bis 
zum Tridentinum die glaubende Vernunft, so 
brechen in der Renaissance und der Reforma­
tion nach und nach und im Deismus offen 
Bruchlinien zwisthen dem Glauben, der sith 
ängstlich verteidigt, und der emanzipatori­
schen Vernunft auf. Bei Lessing und im 
deutschen Idealismus wird nochmals versutht, 
die Einheit der Wahrheit, die sich in Glaube 
und Vemunft ausei.nanderlegt und so gerade 
die Eigenständigkeit des Mensthen aus sei­
ner Gottesbeziehung begründet, zur Sprache 
zu bringen. Nichtsdestoweniger wurde in 
der Reaktion gegen die Aufklärung Ende 
des 18. Jh. das Chrustentum von Theologie 
und Lehramt als . eine autoritativ g,esitherte 
Offenbarungsreligion (Fürwahrhalteglauben) 
von oben gegen die Unvernunft von unten 
änsstlith gesithert. Die Rückbesinnung auf 
die Sthrift zeigt, wie gerade Jesu Botschaft 
und Existenz zur „Offenbarung11 geworden 
sind durth ihre befreiende (emanzipatorische) 
Qualität. Damit wird in Jesu weltlicher Rede 
von Gott (Gleithnisse) der verbindende 
Grund und Abgrund der Freiheit sichtbar, 
der die tiefste Solidarität zwisthen neuzeit­
licher Emanzipationsbewegung und christli­
them Glauben ermöglitht und nahelegt. 
Im 2. Kapitel resümiert der Autor die 
Zwänge der gegenwärtigen Gesellsthaft und 
des Religionsbetriebes unter der Perspektive 
des gciechisthen Sisyphosmythos (Verdrän­
gung des Todes, Wiederholungszwang, Ver­
seblichkeit). Gerade ~ese kritische Besin­
nung bringt J esu Exi.,sbenz als den Anti­
sisyphos zum Leuthten. Bringt sie sie auch in 
der Gesellsthaft zum Tragen 7 In der damit 
gestellten Frage nath dem Wie des gesell­
schaftspolitisthen Engagements des Christen 
geht E. von den belastenden gesthithtlithen 
Konstellationen aus, in denen der Glaube 
sich politisth etablierte oder im Gegenschlag 
Politik zum quasi-religiösen Glaubens­
bekenntnis wurde. Eben,so verderblith wirkte 
sich der Rückzug der Gläubisen von der 
polibischen Verantwortung aus. Als Ausweg 
aus dem Dilemma kommt für E. weder eine 
„christliche Partei" in Frage noth eine 
„christliche Revolution". ,,Jesus verkündet 
nicht das Evangelium der Revolution, son­
der-n ein revolutionäres Evangelium, die be­
freiende Botschaft von Gottes hereinbrethen­
der Wirklichkeit" (90), lautet seine These; 
„Jesus relativiert politisches Handeln als 
etwas Vorletztes" (92). ,,Das Leben aus Got­
tes Ankunft für die anderen kann politisth 
nicht verwirklicht werden; im Kampf um die 
Bedingungen der Freiheit zu solchem Dasein 
ist der Christ jedoch solidarisch mit dem 
nicht-glaubenden Politiker11 (96). Man wird E. 
recht geben, daß christlicher Glaube sich 
nicht unmittelbar in ein System allgemein 


